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1. EINLEITUNG

Am 1. Januar 2011 ist das revidierte Gewasserschutzgesetz (GSchG) in Kraft ge-
treten. Infolgedessen sind bei allen Gewassern Gewasserraume auszuscheiden.
Dies erfolgt mit dem Ziel, die nattrlichen Funktionen der Gewasser, den Schutz vor
Hochwasser, sowie die Gewassernutzung zu gewdhrleisten. Der Kanton erarbeitete
hierzu die Grundlagen (Vorgaben zu Gewasserraumbreiten, Gewasserachsen, Aus-
nahmemdglichkeiten). Die Gemeinden missen diese in ihrer Nutzungsplanung um-
setzen und grundeigentiimerverbindliche Gewasserraume ausscheiden. Bis zur
Rechtskraft der neuen Gewasserrdume gelten die strengeren Ubergangsbestim-
mungen gemass Gewasserschutzverordnung (GschV).

Die Gemeinde Eschenbach setzt diese Vorgaben im Baugebiet mit der tberlagerten
Grunzone Gewasserraum um. Die Uberlagerte Griinzone Gewdasserraum erganzt
respektive schrankt gemass Art. 41¢ GschV die Bestimmungen der darunterliegen-
den Grundnutzung ein.

Fur im Gewaésserraum liegende, bestehende und rechtmassig erstellte Bauten und
Anlagen (inkl. Dauerkulturen) gilt die Bestandesgarantie innerhalb der Bauzone
(8178 PBG) und ausserhalb der Bauzone (Art. 24c RPG). Unter Einhaltung der
rechtlichen Vorgaben darf beispielsweise umgebaut, zeitgemass erneuert oder sa-
niert werden. Zudem sind Aufstockungen bei bestehenden Bauten erlaubt, da diese
die Schutzziele des Gewdasserraumes nicht zusatzlich beeintréachtigen.

Dem Eigentiimer steht beim Uberlagerten Gewasserraum fiir die Berechnung der
Ausniitzung (friiher Ausniitzungsziffer, neu Uberbauungsziffer) weiterhin die ge-
samte Grundsticksflache zur Verfiigung.

Analog der Uberlagerten Griinzone innerhalb des Baugebiets wird im Nichtbauge-
biet eine Uberlagerte Freihaltezone Gewasserraum ausgeschieden. Fir eingedolte
Gewasser gelten ebenfalls keine Bewirtschaftungseinschrankungen. Bei den (bri-
gen Gewassern ist der gesamte Gewadasserraum extensiv zu bewirtschaften
(siehe hierzu Kap. 5).

Die vorliegende Dokumentation hat das Ziel, die Vorgehensweise bzw. allféllige An-
passungen bei der Ausscheidung des Gewasserraumes in der Nutzungsplanung
der Gemeinde zu dokumentieren und zu begriinden.



2. GRUNDLAGEN

Fur die Erstellung dieser Dokumentation werden folgende Grundlagen verwendet: Dokumentationen
T Bau-, Wirtschafts- und Umweltdepartement Kanton Luzern (2019): Arbeitshilfe
Gewasserraumfestlegung in der Nutzungsplanung
1 Raumdatenpool Kanton Luzern: Gefahrenkarte Wasser zur Gemeinde Eschen-
bach; https://www.geo.lu.ch/map/gefahrenkarte, letzter Zugriff: 24.11.2021
1 Raumdatenpool Kanton Luzern: Intensitatskarte Wasser HQ1o0 zur Gemeinde
Eschenbach; https://www.geo.lu.ch/map/gefahrenkarte, letzter Zugriff:
24.11.2021
1 Ernst Basler + Partner AG (2007): Gefahrenkarte Reuss - Technischer Bericht,
Auftraggeber vif

3. METHODIK

Die Ausscheidung der Gewasserraume erfolgt gemass der kantonalen Arbeitshilfe

«Gewasserraumfestlegung in der Nutzungsplanung». Das Vorgehen ist wie folgt:

1. Es wird gepruft, welche Gewasser relevant sind und ob sie erfasst und korrekt Uberpriifung des
abgebildet sind. Bei kiinstlich angelegten Gewassern wird auf eine Ausschei- ~Gewassernetzes
dung des Gewasserraums verzichtet. Ebenso wird bei eingedolten Gewassern
darauf verzichtet, sofern der Hochwasserschutz gewahrleistet ist.

2. Fir die Linienfihrung werden weitgehend die Gewasserachsen aus der PNF  Erstellung/Bereini-
des Kantons Uibernommen. Die Achsen werden gepriift und bei Bedarf ange- gung der Gewas-
passt oder generalisiert bzw. begradigt. (z. B. bei kirzlich erfolgten Bachverle-  serachse
gungen oder maandrierenden, grosseren Gewassern).

3. Die Gewasserraumbreitenkarte des Kantons gibt die theoretisch notwendige  Darstellung theore-
Breite des Gewasserraums gem. Art. 41 GSchV vor. Diese werden im Plan ab  tischer Gewasser-
der Gewasserachse in beidseitig gleicher Breite dargestellt. raum

4. Priufung der Voraussetzungen fiir eine Gewasserraumanpassung: Voraussetzungen
1 Prifung der Hochwassergefahrdung: Die Gefahrdung wird abschnittsweise  zur Gewasser-

geprift. Grundlage bilden die Intensitats- und Prozessgefahrenkarten, so-  raumanpassung
wie die Szenarien- und Schwachstellenbeschreibungen in den jeweiligen

technischen Berichten. Entscheidend ist, ob das Gerinne im betrachteten

Abschnitt hochwassersicher ist. Fir die Beurteilung der Hochwassersicher-

heit ist gemass kantonaler Praxis das hundertjahrige Hochwasser relevant

(HQu00, seltene Ereignisse). Gefdhrdungen, die aus Ausuferungen vorange-

hender Abschnitte resultieren, sind nicht relevant.
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Anpassung Gewas-
serraum

Verzicht auf Aus-
scheidung
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5.

6.

1t Dicht Uberbaut: Geméass § 11b Abs. 2 der kant. GSchV gelten als «dicht

Uberbaute Gebiete» insbesondere Gebiete, in denen im Sinne von Artikel 1
Absatz 2 a"* RPG die Siedlungsentwicklung nach innen gelenkt werden
soll. Diese befinden sich grundsétzlich in Kern-, Dorf- und Zentrumszonen,
haben eine Zentrumsfunktion und/oder werden in der Revision der Zonen-
planung einer dichteren Zone zugeordnet («<aufgezont»). In diesen Gebieten
kann die Breite des Gewasserraums bei Bedarf den baulichen Gegeben-
heiten angepasst werden, wenn der Hochwasserschutz gewahrleistet ist.
Genauere Anhaltspunkte, ob ein Bereich des Baugebiets als «dicht tber-
baut» eingestuft werden kann, liefert der Zonenplan sowie die aktuelle
Rechtsprechung zu dieser Thematik.

Anpassung Gewasserraum:

L

Verringerung Gewasserraumbreite: In dicht Gberbauten Gebieten kann der
Gewasserraum an die baulichen Gegebenheiten angepasst werden, d.h. er
wird bspw. auf die Fassadenflucht oder den Strassenrand reduziert. Vo-
raussetzung ist, dass der Hochwasserschutz gewahrleistet ist.
Generalisierung: Die dussere Gewasserraumlinie wird nach Mdglichkeit ge-
neralisiert (begradigt) und auf die relevanten Plangrundlagen angepasst.
Nach Mdglichkeit wird sie auf Grenzpunkte, Parzellengrenzen, Zonengren-
zen oder die Bodenbedeckung (bspw. Gebaudeecken, Grundstiickgren-
zen, Strassenkanten) gelegt. Bei den Gewassern ausserhalb der Bauzone
wird erst ab einer min. GWR-Breite von 11 m generalisiert.

Auf die Festlegung des Gewadsserraums wird, soweit keine Uberwiegenden In-
teressen entgegenstehen, verzichtet wenn;

Tt
Tt
Tt

Gewasser innerhalb von Wald bzw. hauptsachlich Wald (Art. 41a Abs. 5a)
Topografisch begriindbar (Art. 41a Abs. 4b GSchV)

Bei sehr kleinen Fliessgewasser im Sinne von Rinnsalen geméass AV-Daten
(<0.5m)

Bei kuinstlich angelegten Gewassern, ohne 6kologische Vernetzungsfunk-
tion

Bei stehenden Gewassern < 0.5 ha



Legenden zu den nachfolgenden Planen:

Verbindlicher Inhalt

/4

Griinzone Gewasserraum

Freihaltezone Gewéasserraum

Informationsinhalt

|

Gewésser

Gewaésserachse oberirdisch

Gewasserachse unterirdisch

Rinnsal

Gewasserraum ohne Bewirtschaftungseinschrénkung
Vermassung Gewasserraum

Theoretischer Gewasserraum (Vorgabe Kanton)
Bau- und Weilerzone

Dicht bebaute Bauzone

Grinzone

Naturschutzzone

Verkehrszone/-flache

Wald

Bestehende Baulinien

Gefahrenstufen Gefahrenhinweise

10

D
erhebliche Gefahrdung w Uberschwemmungs- und Obersarungsprozesse
N

mittlere Gefahrdung ‘ Murgangprozesse
geringe Gefahrdung

Restgefahrdung

- Starke Intensitat: Mittlere Intensitat:

Schwache Intensitat:

Gewasserraum-
plan

Gefahrenkarten

Intensitatskarten
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4. GEWASSERRAUM INNERHALB
BAUZONEN

4.1. Strumpfbach, ID: 133039

Lokalisation Der Strumpfbach entspringt in Ballwil und fliesst durch die Landschaftsschutzzone
bis zum Siedlungsgebiet in Eschenbach. Dort verlauft er grosstenteils entlang der
Bauzone. Abgesehen von einigen Strassenunterfiihrungen fliesst der Bach inner-
halb der Bauzone oberirdisch. Der Bach fiihrt keine relevanten Geschiebefrachten
mit sich.

4.1.1. Abschnitt Oberhof

Abb. 1: Gewasserraum Strumpfbach, Abschnitt Oberhof Abb. 2: Gefahrenkarte Wasser, Strumpfbach, Abschnitt Oberhof

Abb. 3: Intensitatskarte HQ1o00 (Seltene Ereignisse), Strumpfbach,
Abschnitt Oberhof

Hochwassergefahr-  Auf der Intensitdtskarte sind fiir ein seltenes Ereignis keine Uberschwemmungen

dung kartiert. Die Hochwassersicherheit ist somit gewahrleistet.

Bebauungsgrad Der Bach fliesst einem Wohnquartier mit Mehrfamilienhdusern entlang und der Ge-
wasserraum tangiert keine Gebaude. Das Gebiet wird nicht als dicht bebaut einge-
stuft.

Ausscheidung Wo das Gewasser eingedolt ist, wird auf die Ausscheidung des Gewasserraums

verzichtet. Die SBB-Strecke wird aus dem Gewasserraum geschnitten. An den (b-
rigen Stellen wird er beidseitig voll ausgeschieden.
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4.1.2. Abschnitt Chlosterhof

\

Abb. 4: Gewasserraum Strumpfbach, Ab- Abb. 5: Gefahrenkarte Wasser, Strumpf- Abb. 6: Intensitatskarte HQ1o0 (Seltene Er-
schnitt Chlosterhof bach, Abschnitt Chlosterhof eignisse), Strumpfbach, Abschnitt
Chlosterhof

Bei seltenen Ereignissen muss bei der westlichen Unterfihrung der Hiltigstrasse mit  Hochwassergefahr-
leichten Uberschwemmungen geringer Gefahrdung gerechnet werden. Alles andere  dung
ist hochwassersicher.

Der Bach fliesst entlang einer freistehenden Wiese und den Anlagen des Fussball-  Bebauungsgrad
platzes. Das Gebiet ist nicht dicht bebaut.

Bei der Strasse, die den Bach quert, handelt es sich um eine wichtige Erschlies-  Ausscheidung
sungsstrasse der Sport- und Freizeitanlage. Es wird dort deswegen kein Gewas-

serraum ausgeschieden. Ebenfalls wird auf der SBB-Strecke kein Gewasserraum

festgelegt.
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Abb. 7: Gewasserraum Strumpfbach, Abschnitt Héndle Abb. 8: Gefahrenkarte Wasser, Strumpfbach, Abschnitt Héndle

Abb. 9: Intensitatskarte HQuoo (Seltene Ereignisse), Strumpfbach,
Abschnitt Hondle

Hochwassergefahr-  Im Bereich der Bauzone muss bei einem seltenen Ereignis mit keinen Uberschwem-

dung mungen gerechnet werden. Die Hochwassersicherheit dieses Abschnitts ist gege-
ben.
Bebauungsgrad Der Bach fliesst am Rande eines locker bebauten Arbeitsgebiets. Es wird nicht als

dicht bebaut klassiert.

Ausscheidung Der Gewasserraum wird beidseitig voll ausgeschieden.

4.2. Gewasser ID: 953416

Lokalisation Das Gewasser entspring am Rande der Bauzone, einige Meter neben dem Fuss-
ballplatz. Bereits wenige hundert Meter spater miindet es in den Hiltigbach.

Abb. 10: Gewasserraum ID 953416 Abb. 11: Gefahrenkarte Wasser, ID 953416 Abb. 12: Intensitatskarte HQ1o0 (Seltene Er-
eignisse), ID 953416

Hochwassergefahr-  Es besteht keine Hochwassergefahrdung.

dung

Bebauungsgrad Der Bach ist umgeben von landwirtschaftlich genutzten Wiesen und dem Fussball-
platz. Das Gebiet ist nicht dicht bebaut.

Ausscheidung Der Gewasserraum wird beidseitig voll ausgeschieden.
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4.3. Gewasser ID: 953409

Das Gewasser wurde im Rahmen der Umgebungsgestaltung des Eschenparks Lokalisation
kiinstlich angelegt.

Abb. 13: Gewasserraum ID 953409 Abb. 14: Gefahrenkarte Wasser, ID 953409 Abb. 15: Intensitatskarte HQ1o0 (Seltene Er-
eignisse), ID 953409

Von diesem Bach aus besteht keine Hochwassergefahrdung. Hochwassergefahr-
dung

Der Bach befindet sich im Wohnquartier mit Mehrfamilienhdusern. Das Gebiet ist Bebauungsgrad
nicht dicht bebaut.

Auf eine Ausscheidung des Gewasserraums wird bei diesem kinstlich angelegten  Ausscheidung
Bach verzichtet.
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Lokalisation

4.4. Dorfbach, ID: 133038

Der Bach entspringt in der Nahe des Hofes Heredinge. Abschnittsweise verlauft er
teilweise unterirdisch bis zum Siedlungsgebiet. Dort wird er zu grossen Teilen ein-
gedolt gefuhrt. Noch auf dem Gemeindegebiet von Eschenbach mindet das Ge-
waésser in den Mulibach.

Hochwassergefahr-
dung

Bebauungsgrad

Ausscheidung
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Abb. 16: Gewasserraum Dorfbach, Abschnitt Schindlere

2N

Abb. 17: Gefahrenkarte Wasser, Dorfbach, Abschnitt Schindlere

BN

Abb. 18: Intensitatskarte HQuoo (Seltene Ereignisse) Dorfbach, Abschnitt Schindlere

Stellenweise muss bei einem seltenen Ereignis mit leichten Uberschwemmungen
geringer Gefahrdung gerechnet werden. Ansonsten ist das Gewasser hochwasser-
sicher.

Der Bach befindet sich im locker bebauten Wohnquartier mit Mehrfamilienhausern.
Er fliesst durch eine begriinte Flache im Quartier. Das Gebiet ist nicht dicht bebaut.

Auf eine Ausscheidung des Gewasserraums beim eingedolten Gewasser wird ver-
zichtet. Beim oberirdischen Teil wird er beidseitig voll ausgeschieden.



4.4.2. Abschnitt Dorf

IS

Abb. 19: Gewasserraum Dorfbach, Abschnitt Dorf Abb. 20: Gefahrenkarte Wasser, Dorfbach, Abschnitt Dorf

Abb. 21: Intensitatskarte HQ1o0o (Seltene Ereignisse), Dorfbach, Ab-
schnitt Dorf

Bei seltenen Ereignissen besteht keine Hochwassergefahrdung. Dieser Abschnitt
des Dorfbaches ist hochwassersicher. Erst bei einem sehr seltenen Ereignis (HQsoo)
muss mit leichten Uberschwemmungen geringer Gefahrdung gerechnet werden.

Der Bach fliesst grésstenteils unterirdisch durch den Dorfkern von Eschenbach. Die
alten Hauser stehen hier nahe beieinander. Das Gebiet ist dicht bebaut.

Wo der Bach eingedolt ist, wird auf die Ausscheidung eines Gewasserraums ver-
zichtet. Auf den Parzellen Nummer 16 und 14 wird er im Rahmen der Generalisie-
rung um einen Meter reduziert.

Hochwassergefahr-
dung

Bebauungsgrad

Ausscheidung
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4.4.3. Abschnitt Neuhus
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Abb. 22: Gewasserraum Dorfbach, Ab- Abb. 23: Gefahrenkarte Wasser, Dorfbach Abb. 24: Intensitatskarte HQuoo (seltene Er-
schnitt Neuhus Abschnitt Neuhus eignisse), Dorfbach Abschnitt
Neuhus

Hochwassergefahr-  Nur bei sehr seltenen Ereignissen (HQ300) musste mit Uberschwemmungen ge-

dung rechnet werden. Bei einem seltenen Ereignis war die Hochwassersicherheit gewahr-
leistet. Mit der Renaturierung des ganzen Bachabschnittes konnte die Situation zu-
satzlich entscharft werden.

Bebauungsgrad Der Bach fliesst durch ein nicht dicht bebautes Gebiet mir Arbeits- und Wohnnut-
zung.
Ausscheidung Im nordlichen Teil ist eine Bebauung gemass Gestaltungsplan Blumenau-Wydmuh-

lehalde vorgesehen. In diesem Rahmen ist die Freilegung des Dorfbachs in diesem
Gebiet geplant. Der Gewasserraum wird gemass dieser Bebauung ausgeschieden.

Im sudlichen Bereich wird der Gewasserraum auf die bestehende Griinzone ausge-
weitet.
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4.4.4. Abschnitt Blatte
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Abb. 25: Gewasserraum Dorfbach, Ab-
schnitt Blatte

Im betrachteten Gebiet besteht nur eine Restgeféhrdung. Die Hochwassersicherheit

ist somit gewahrleistet.

Der Bach fliesst auf der Grenze zur Landwirtschaftszone an wenigen Einfamilien-
h&user vorbei. Das Gebiet ist nicht dicht bebaut.

Der Gewasserraum wird beidseitig voll ausgeschieden. Auf der Kantonsstrasse wird
auf den Gewasserraum verzichtet.

Abb. 26: Gefahrenkarte Wasser, Dorfbach
Abschnitt Blatte

Abb. 27: Intensitatskarte HQ1o00 (Seltene Er-
eignisse), Dorfbach Abschnitt
Blatte

Hochwassergefahr-
dung
Bebauungsgrad

Ausscheidung
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45. Winkelbach, ID: 133015

Lokalisation Der Winkelbach entspringt auf dem Gemeindegebiet von Eschenbach und verlauft
abgesehen von einer Strassenunterfilhrung oberirdisch. Bevor der Bach die Ge-
meinde verlasst, fliesst er quer durch die Anlage der CKW.

Abb. 28: Gewasserraum Winkelbach

Abb. 29: Gefahrenkarte Wasser, Winkelbach

Abb. 30: Intensitatskarte HQuoo (Seltene Ereignisse), Winkelbach

Hochwassergefahr-  Bei einem seltenen Ereignis sind kleine Flachen von Uberschwemmungen einer
dung mittleren Gefahrdung betroffen.

Bebauungsgrad Beim betrachteten Gebiet handelt es sich um Grundstiicke des Stromversorgungs-
unternehmens CKW. Es befinden sich nur wenige kleine Bauten auf dieser Flache.
Sie ist somit nicht dicht bebaut.

Ausscheidung Der Gewasserraum wird beidseitig voll ausgeschieden.
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5.

BAUZONEN

5.1.

GEWASSERRAUM AUSSERHALB

Anderungen GWR-Ausscheidung

Im Wald wird grundsétzlich kein Gewasserraum ausgeschieden.

Der Gewasserraum wird im Landwirtschaftsgebiet grundsatzlich voll ausgeschie-
den. Eine Reduktion ist geméass Gewasserschutzverordnung des Bundes aus-
serhalb der Bauzone nur bedingt mdoglich.

Bei folgenden Gewassern wurde, sofern kein ibergeordnetes Interesse dagegen-
stand, auf eine Ausscheidung der Gewdasserrdume verzichtet, oder vom theoreti-
schen Gewasserraum abgewichen:

Lokalisation

Begrindung

Abbildung

Wald

Landwirtschaftsge-
biet

Verzicht auf GWR-
Ausscheidung

Gewasser ID: 133040,
Frauewald, Parz. 220

Der Randstreifen aus-
serhalb des Waldes be-
tragt weniger als drei
Meter. Extensive Be-
wirtschaftung und Ver-
bot flir Anlagen Uber
Waldgesetzgebung ge-
wahrleistet.

Hiltigbach, Grossfeld,
Parz. 117

Der Randstreifen aus-
serhalb des Waldes be-
tragt weniger als drei
Meter. Extensive Be-
wirtschaftung und Ver-
bot flir Anlagen Uber
Waldgesetzgebung ge-
wahrleistet.

Gewasser ID: 953417,
Grossfeld, Parz. 177

Das Gewasser ist ein
Rinnsal. Das sehr kleine
Gewasser hat kaum
Vernetzungsfunktion.

e
/
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Lokalisation

Begrindung

Abbildung

Mulibach, Rotziger-
waldli, Parz. 432

Der Randstreifen aus-
serhalb des Waldes be-
tragt weniger als drei
Meter. Extensive Be-
wirtschaftung und Ver-
bot fur Anlagen ber
Waldgesetzgebung ge-
wahrleistet.

Gewasser ID: 953420,
Gltsch, Parz. 425

Das Gewasser ist ein
Rinnsal. Das sehr kleine
Gewasser hat kaum
Vernetzungsfunktion.
Extensive Bewirtschaf-
tung und Verbot fur An-
lagen Uber Waldgesetz-
gebung gewahrleistet.

Gewasser ID: 953413,
Unterwerk Mettle,
Parz. 1095

Das Gewasser ist ein
Rinnsal. Das sehr kleine
Gewasser hat kaum
Vernetzungsfunktion.

Gewasser ID: 133051,
Usserschache, Parz.
139 und 140

Das Gewasser ist ein
Rinnsal. Das sehr kleine
Gewasser hat kaum
Vernetzungsfunktion.
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Lokalisation Begriindung Abbildung

Waldibach, Schiltwald, — Die bestehende iberla- . 4 ] / N

Parz. 128 gerte Freihaltezone wird .
ubernommen. 4 g

Waldibach, Chieholz,
Parz. 452

Der GWR wird auf die
Naturschutzzone aus-
geweitet, da sich fur die
Nutzung des Bereichs
dadurch kein Unter-
schied ergibt.

5.2. Spezialfall Ron Parz. 247 — 249, 252, 257

Das Renaturierungsprojekt des Kantons aus dem Jahr 2019 ging von rund 18.0 m
aus. Diese Breite wurde mit nicht rechtswirkenden Baulinien im Geoportal definiert.

Die Dienststelle uwe ging von Breiten zwischen 2.7 und 3.8 m aus. Was einem
Gewasserraum von 21.2 bis 27.8 m entspricht. Die vorgegebene Breite geméass
Kanton liegt bei 29.0 m.

Nachmessungen haben Sohlenbreiten-Masse zwischen 2.5 bis 3.0 m ergeben. An
ganz wenigen Stellen ist der Bach breiter oder auch schméler. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass dies auch der natiirlichen Gerinnesohlenbreite entspricht.

Min.25mx6+5=20.0m
Max:3.0mx6+5=23.0m

Aufgrund des erst kiirzlich erfolgten Renaturierungsprojektes und den vor Ort nach-
gemessenen Gerinnesohlen-Breiten, hochgerechnet als «Biodiversitatsbreiten» wird
im oberen Gewasserverlauf ein Gewasserraum von 20.0 m ausgeschieden. Beim
Einlauf Houlerenwaldli wird der Gewéasserraum auf 23.0 m erweitert und nach dem
Einlauf Buotigenmoos auf 24.0 m bis an die Gemeindegrenze in Hochdorf erweitert.

Ausgangslage
2019

Ausgangslage
2021/22

Ausgangslage Juni
2022 vor Ort

Berechnung mit
Biodiversitatsbreite

Fazit
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Abb. 31: Gewasserraum Ron
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5.3.

malanforderung von 19.5 m ubererfillt.

|
1
;
’;

e /D8

Abb. 32: Gewaésserraum Rotbach

5.4. Biodiversitatsbreiten

Bei Uberwiegendem Interesse des Natur- und Landschaftsschutzes (bei Schutzzo-
nen) und bei Vernetzungsachsen wird der Gewasserraum erhoht. In der Gemeinde
Eschenbach betrifft das folgende Gewasser:

Tt

43 433

Gebiet Eschenbacher Moos (11 m)
Winkelbach Gebiet Mettlemoos (15 m)
Ron (20 - 24 m)

Waldibach abschnittsweise (32 — 34 m)
Rotbach abschnittsweise (22 — 38 m)

Spezialfall Rotbach Parz. 139 - 141, 146, 917

Der Rotbach wird auf dem Abschnitt der Parzellen 139 — 141, 146, 917 mit einer
Biodiversitatsbreite berechnet (Gewasserraumbreite gleich 36 m). Es befindet sich
aber kein Gebiet mit erhéhtem Schutz gemass Art. 41a Abs. 1 GschV in diesem
Gebiet. Aus diesem Grund kann der Gewasserraum nach Art. 41a Abs. 2 berechnet
werden (5 x 2.5 + 7 m = 19.5 m). Als Vorschlag wird die Begrenzung auf den be-
stehenden Damm ausgeschieden. Die Nahrstoffeintrdge gelangen nur schwierig ins
Gewasser hinter dem Damm und mit 22 — 26 m Gewasserraumbreite ist die Mini-

/Schachenhof

A ()
>  \

Ausgangslage
2019

Randstreifen
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Lokalisation Abbildung
Eschenbacher Moos o o
(11 m)

o

Winkelbach Gebiet
Mettlemoos (15 m)
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Lokalisation Abbildung
Ron (20 - 24 m)
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Frosch
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Waldibach abschnitt- S AN

s

weise (32 - 34 m)
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Lokalisation

Rotbach abschnitts-
weise (22 — 38 m)

5.5. Intensive/extensive Landwirtschaft

Eingedolte Die Nutzung von Gewasserraumflachen ist auf eine extensive Gestaltung und Be-

Gewasser wirtschaftung beschrankt (Art. 41c Abs. 3 und 4 GschV). Von diesem Grundsatz
kann bei eingedolten Gewassern abgewichen werden. Hier ist intensive Landwirt-
schaft zulassig (Art. 41c Abs. 6 lit. b GschV). Die entsprechenden Flachen sind im
Plan Uberlagert als Gewasserraum ohne Bewirtschaftungseinschrankung gekenn-
zeichnet.

Randstreifen Reicht der Gewasserraum bei Strassen und Wegen mit einer Tragschicht nur einige
Meter Uber die Verkehrsanlage hinaus, so kann fir den landseitigen Teil des Ge-
wasserraums ebenfalls eine Ausnahme zu den Nutzungseinschrankungen gewahrt
werden, sofern kein Dinger oder Pflanzenschutzmittel ins Gewéasser gelangen kén-
nen (Art. 41c Abs. 4% GschV).

Abb. 33: Randstreifen, Waldibach, Parz. 120

5.6. Wildtierkorridor

GWR im Wildtier- Im Rahmen der kantonalen Vorpriifung hat der Kanton Abschnitte definiert, bei wel-
korridor chen der Gewasserraum erweitert werden muss, da das Gewasser sich im Bereich
des Wildtierkorridors befindet.
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Lokalisation

Abbildung

Parz. Nr. 425

Forderung lawa:
Erweiterung einseitig
auf9.0 m

Umsetzung Gemeinde:
Da eingedolt und Rinn-
sal wird Erweiterung
nicht vorgenommen.
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Parz. Nrn. 120 und 127

Forderung lawa:
Erweiterung beidseitig
auf 9.0 m

Umsetzung Gemeinde:
Da eingedolt, Rinnsal
und tief unterhalb De-
ponieprojekt wird Er-
weiterung nicht vorge-
nommen, GWR bei
Rinnsal gemass Ortho-
foto aber ausgeschie-
den.

Parz. Nr. 245

Forderung lawa:
Erweiterung einseitig
auf9.0 m

Umsetzung Gemeinde:
Da Rinnsal wird auf Er-
weiterung verzichtet.

stadtlandplan AG | 27






	IMPRESSUM
	ABKÜRZUNGEN

